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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Kita-Plätze baden-württembergischen Hochschulen für ihr Personal 
– sowohl in der Verwaltung als auch in Forschung und Lehre – zur Verfügung 
stehen (bitte aufgeschlüsselt nach Hochschulen sowie hochschuleigenen Kita-
Plätzen und Beleg-Plätzen in Kitas anderer Träger);

2.  wie viele Kita-Plätze an baden-württembergischen Hochschulen zur Verfügung 
stehen, die mit speziellen sprachlichen Angeboten und entsprechendem Per-
sonal auf den Kinderbetreuungsbedarf internationaler Beschäftigter der Hoch-
schulen eingestellt sind;

3.		wie	 die	Öffnungszeiten	 der	Kitas,	 die	 den	Angestellten	 der	Hochschulen	 für	
ihre Kinder zur Verfügung stehen, gestaltet sind;

4.  welche Modelle es an Hochschulen, Studierendenwerken und Unikliniken be-
züglich Betrieb und Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen gibt, auf die 
die Angestellten der Hochschulen zugreifen können;

5.  in welchen rechtlichen Rahmenbedingungen Hochschulen eigenständig Kin-
dertageseinrichtungen einrichten können;

6.  für wie viele Plätze derzeit welche Baumaßnahmen für Kitas an Hochschulen 
bzw. Kooperationen mit Kitaträgern für Belegplätze in Planung sind;

7.  welchen Stellenwert Hochschulleitungen sowie Gleichstellungs- und Familien-
büros an den Hochschulen und die Landesregierung dem Thema Kinderbetreu-
ung im hochschulischen Kontext einräumen;
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 8.  welchen Stellenwert das Thema Kinderbetreuung bei Berufungsverfahren ein-
nimmt;

 9.  welche Relevanz aus Sicht der Landesregierung die angespannte Kinderbe-
treuungssituation in den Universitätsstädten vor dem Hintergrund der Exzel-
lenzinitiative hat;

10.  inwieweit ihr Fälle bekannt sind, in denen Professuren an Hochschulen auf-
grund nicht ausreichender oder mangelnder Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
vor Ort nicht angenommen oder nicht angetreten wurden.

18.7.2023

Dr. Kliche-Behnke, Born, Rolland, Steinhülb-Joos, Wahl SPD

B e g r ü n d u n g

Die Betreuung von Kindern ist ein immer noch unterbewerteter Aspekt in der 
Gewinnung	von	Personal	für	die	Hochschulen.	Das	betrifft	sowohl	das	adminis-
trative Personal als auch das Personal in Forschung und Lehre, nicht zuletzt mit 
internationalem Hintergrund. Die in wichtigen Forschungsbereichen der Zukunft 
wie	KI,	Wasserstoff,	Raumfahrt	und	Gesundheit	hoch	kompetitiv	aufgestellte	For-
schungslandschaft Baden-Württembergs muss auch das familiäre Umfeld junger 
Forscherinnen und Forscher als Mittel der Attraktion und Bindung an den Hoch-
schulstandort in den Blick nehmen. Die Bereitstellung von ausreichend Kinder-
betreuungsplätzen mit entsprechenden Qualitäten auch für internationale Forsche-
rinnen und Forscher ist dabei die vordringlichste Aufgabe. Ein Mangel an Kita-
Plätzen ist eine Gefahr für den Forschungsstandort Baden-Württemberg.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 6. Oktober 2023 Nr. MWK44-0141.5-37/6/5 nimmt das Mi-
nisterium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium für Kultus, Jugend und Sport zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen, 
die Landesregierung zu ersuchen 
zu berichten,

1.  wie viele Kita-Plätze baden-württembergischen Hochschulen für ihr Personal 
– sowohl in der Verwaltung als auch in Forschung und Lehre – zur Verfügung 
stehen (bitte aufgeschlüsselt nach Hochschulen sowie hochschuleigenen Kita-
Plätzen und Beleg-Plätzen in Kitas anderer Träger);

Von den staatlichen Hochschulen wurden insgesamt 601 hochschuleigene1 Kin-
dertagesbetreuungsplätze gemeldet, die für die Beschäftigten an baden-württem-
bergischen Hochschulen zur Verfügung stehen, davon 562 Plätze an den Uni-

_____________________________________

*)  Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
1  „Hochschuleigen“ meint dabei nicht in Trägerschaft der Hochschule. Auf die Antwort zu Ziffer 4 

wird verwiesen.
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versitäten, 21 an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAWen) und 
18 Plätze an den Pädagogischen Hochschulen (PHen); an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg (DHBW) und an den Kunst- und Musikhochschulen stehen 
keine Plätze zur Verfügung.

Es stehen für die Beschäftigten an baden-württembergischen Hochschulen insge-
samt 367 Belegplätze in Kindertageseinrichtungen anderer Träger zur Verfügung, 
davon 279 für Beschäftigte der Universitäten, 78 für Beschäftigte der Hochschu-
len für angewandte Wissenschaften, ein Platz für Beschäftigte der DHBW, drei 
Plätze für Beschäftigte an Kunst- und Musikhochschulen sowie sechs Plätze für 
Beschäftigte an Pädagogischen Hochschulen.

Die einzelnen Werte für die Hochschulen werden in Anlage 1 tabellarisch auf-
geführt. Es wird auf die Fußnoten zu den Datenlieferungen der Hochschulen hin-
gewiesen. 

2.  wie viele Kita-Plätze an baden-württembergischen Hochschulen zur Verfügung 
stehen, die mit speziellen sprachlichen Angeboten und entsprechendem Perso-
nal auf den Kinderbetreuungsbedarf internationaler Beschäftigter der Hoch-
schulen eingestellt sind;

Es stehen für die Beschäftigten an baden-württembergischen Hochschulen ins-
gesamt 293 Kita-Plätze zur Verfügung, die mit speziellen sprachlichen Angeboten 
und entsprechendem Personal auf den Kinderbetreuungsbedarf internationaler Be-
schäftigter der Hochschulen eingestellt sind, hiervon 272 an Universitäten und  
21 an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. An der DHBW, den Kunst- 
und Musikhochschulen sowie den Pädagogischen Hochschulen stehen keine ent-
sprechenden Plätze zur Verfügung.

Für die Rückmeldungen der einzelnen Hochschulen wird ebenfalls auf Anlage 1 ver-
wiesen. Von den Studierendenwerken Heidelberg und Stuttgart wurden ergänzend 
Angebote mit Sprachförderung bzw. alltagsintegrierter Sprachbildung gemeldet. 
Zudem	gibt	es	am	Studierendenwerk	Heidelberg	qualifizierte	pädagogische	Fach-
kräfte, die sich in den Bereichen Singen, Sprechen, Bewegen, LiSe-DaZ (Lin-
guistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache), Deutsch für den 
Schulstart sowie Sprache und Kommunikation fortgebildet haben.

3.		wie	 die	 Öffnungszeiten	 der	 Kitas,	 die	 den	 Angestellten	 der	 Hochschulen	 für	
ihre Kinder zur Verfügung stehen, gestaltet sind;

Die	individuellen	Öffnungszeiten	der	Kindertageseinrichtungen,	die	den	Beschäf-
tigten der Hochschulen für ihre Kinder zur Verfügung stehen, sind in Anlage 2 
dargestellt.

Anmerkung:	 Der	 Begriff	 „Angestellte“	 umfasst	 lediglich	 Tarifbeschäftigte.	 Im	
Sinne der Begründung, die auf das Personal generell abstellt, wurde die Kate-
gorie „Beschäftigte“ zugrunde gelegt (d. h. Tarifbeschäftigte und Beamtinnen und 
Beamte). 

4.  welche Modelle es an Hochschulen, Studierendenwerken und Unikliniken be-
züglich Betrieb und Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen gibt, auf die 
die Angestellten der Hochschulen zugreifen können;

Die Rückmeldungen der Hochschulen, Studierendenwerke und Universitätsklini-
ka lassen sich folgenden Modellen zuordnen: 

–  Betreibermodell: eine oder mehrere Hochschulen (gegebenenfalls im Verbund 
beispielsweise mit einem Universitätsklinikum und/oder einem Studierenden-
werk) beauftragen einen externen Träger mit dem Betrieb einer Kita (in ihren 
eigenen Räumen) und vereinbaren dabei vertraglich ein (ggf. exklusives) Nut-
zungsrecht für Plätze für die eigenen Beschäftigten.
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–  Belegplätze: Hochschulen buchen für Kinder ihrer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Plätze in Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft von externen 
Trägern, wie Studierendenwerken, Kommunen, Universitätsklinika, kirchli-
chen Einrichtungen oder freien Trägern, (s. bspw. in Tübingen: KiKo – Kinder-
betreuung in Kooperation [mit der Stadt]). 

–  Kitas in eigener Trägerschaft: Die Studierendenwerke und Universitätsklinika 
haben Kitas in eigener Trägerschaft. Kitas in direkter Trägerschaft einer Hoch-
schule wurden nicht gemeldet, wohl aber in Trägerschaft einer Tochtergesell-
schaft einer Hochschule (bspw. in der Rechtsform einer gGmbH) sowie im 
oben genannten Betreibermodell.

–  Elternvereine: Kinderbetreuungseinrichtung, die von Mitgliedern der Hoch-
schule betrieben werden, insbesondere in Form eines eingetragenen Vereins, 
der wiederum mit den Hochschulen kooperiert.

–  Vermittlung individueller Betreuungslösungen: Hochschulen unterstützen bei 
der Suche nach individuellen Lösungen bei Betreuungsbedarf sowie der Suche 
nach ergänzenden Angeboten wie Notfallbetreuung, Ferienbetreuung, Veran-
staltungsbetreuung oder Fortbildungsbetreuung.

Anmerkung:	 Der	 Begriff	 „Angestellte“	 umfasst	 lediglich	 Tarifbeschäftigte.	 Im	
Sinne der Begründung, die auf das Personal generell abstellt, wurden „Beschäf-
tigte“ zugrunde gelegt (d. h. Tarifbeschäftigte und Beamtinnen und Beamte). Es 
wird	ergänzend	auf	die	Beantwortung	der	Ziffer	5	verwiesen.	

5.  in welchen rechtlichen Rahmenbedingungen Hochschulen eigenständig Kin-
dertageseinrichtungen einrichten können;

Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in der Kindertagesbetreuung ist zuvor-
derst Aufgabe der Kommunen im Rahmen der Daseinsvorsorge.

Die soziale Betreuung und Förderung der Studierenden, wozu auch die Kinderbe-
treuung gehört, ist im Regelfall Aufgabe der Studierendenwerke (vgl. § 42 Absatz 1 
des Landeshochschulgesetzes [LHG] und § 2 Absatz 1, Absatz 2 vierter Spiegel-
strich des Studierendenwerksgesetzes [StWG]); sie können als rechts fähige An-
stalten	des	öffentlichen	Rechts	 selbst	Träger	von	Kindertagesbetreuungseinrich-
tungen sein oder sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen. Nach  
§ 2 Absatz 2a StWG können die Studierendenwerke auch über die Grenzen von  
§ 2 Absatz 1 StWG hinaus Kinderbetreuungseinrichtungen betreiben, insbeson-
dere für Kinder von Hochschulmitarbeiterinnen und Hochschulmitarbeitern.

Wenn Hochschulen selbst Träger von Kindertagesbetreuungseinrichtungen sind, 
gelten für sie dieselben rechtlichen Voraussetzungen wie für alle anderen Trä-
ger der Kindertagesbetreuung. Insbesondere bedürfen sie einer entsprechenden 
Betriebserlaubnis durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg und die gesetzlichen Anforderungen zum Schutz des Kindeswohls, 
insbesondere hinsichtlich der pädagogischen Konzeption sowie der personellen 
und sachlichen Ausstattung, müssen eingehalten werden. Um kommunale Zu-
schüsse erhalten zu können, müssen die geplanten Kindertagesbetreuungsplätze 
von der jeweiligen Kommune in die kommunale Bedarfsplanung aufgenommen 
werden.

6.  für wie viele Plätze derzeit welche Baumaßnahmen für Kitas an Hochschulen 
bzw. Kooperationen mit Kitaträgern für Belegplätze in Planung sind;

Nach Auskunft des Ministeriums für Finanzen sind dem Landesbetrieb Vermö-
gen und Bau Baden-Württemberg, der für alle Landesbauprojekte im Bereich der 
Hochschulen zuständig ist, keine entsprechenden Planungen für landesseitige 
Baumaßnahmen bekannt.

Zur Beantwortung der Anfrage in Bezug auf Projekte in Kooperation mit wei-
teren Trägern von Kindertageseinrichtungen für Belegplätze in Planung wurden 
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die Hochschulen und Studierendenwerke abgefragt. Die Angaben werden nach-
folgend dargestellt.

–  Studierendenwerk Stuttgart (für unterschiedliche Hochschulen): 10 Plätze im 
Kinderhaus	Pfaffenwald	an	der	Universität	Stuttgart	 (0,5	bis	3	Jahre);	3	Plät-
ze in der Kita Löwenzahn an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg  
(0,5 bis 3 Jahre).

– Studierendenwerk Mannheim: Es sind bis zu 20 Belegplätze geplant.
–  Universität Freiburg: Es laufen Gespräche mit der Stadt mit noch nicht bekann-

tem Ausgang für eine Erweiterung des universitären Angebots um 10 Ganz-
tagsplätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. 

–  Universität Hohenheim: Aktuell sind 20 Belegplätze, teilweise auch außerhalb 
Stuttgarts, geplant.

–  Universität Tübingen: Derzeit wird ein ehemaliges städtisches Kinderhaus von 
der Kindertagesstätte Uniklinikum Tübingen saniert und übergangsweise, wäh-
rend der Sanierung des Hauptgebäudes UKT-Kita, genutzt. Nach Abschluss 
der Sanierung wird das Kinderhaus von der Medizinischen Fakultät für eine 
neue Kita mit 40 Kinderbetreuungsplätzen (20 Krippenplätze/20 Kindergarten-
plätze) für das wissenschaftliche Personal genutzt.

–  Universität Mannheim: Derzeit werden die Möglichkeiten zur Einrichtung ei-
ner universitätseigenen Kinderbetreuung geprüft. Zudem erfolgt eine Prüfung 
eines Rahmenvertrages über 1 bis 3 Belegplätze für Kinder von Gastdozieren-
den und Betreuungsengpässen bei ortsfremden Neuzugängen durch Drittanbie-
ter.

–  Hochschule Aalen: 5 Plätze im Rahmen eines Neubaus einer Kita sind geplant, 
der vorgesehene Träger wurde nicht genannt.

–  Hochschule Reutlingen: Es ist ein Kinderhaus in Kooperation mit der Stadt 
Reutlingen auf dem Hochschulgelände in der Projektentwicklung, allerdings 
sind sowohl die Anzahl der Plätze als auch der Zeitpunkt der Umsetzung noch 
offen.

–  Pädagogische Hochschule Freiburg: Geplant ist ein neues Außengelände für 
die Kita „PH-Campinis“ (10 Plätze).

–	 	Pädagogische	 Hochschule	 Heidelberg:	 Im	 neu	 entstehenden	 Gebäudeflügel	
im Neuenheimer Feld ist die Einrichtung einer Forschungs- und Lehr-Kinder-
tagesstätte als wissenschaftliche Einrichtung (Fachbereich Frühkindliche und 
Elementarbildung)	geplant.	Die	Zahl	der	Plätze	ist	noch	offen.

7.  welchen Stellenwert Hochschulleitungen sowie Gleichstellungs- und Familien-
büros an den Hochschulen und die Landesregierung dem Thema Kinderbetreu-
ung im hochschulischen Kontext einräumen;

Die Landesregierung räumt dem Thema Kinderbetreuung einen hohen Stellen-
wert im hochschulischen Kontext und mit Blick auf die Vereinbarkeit von Beruf, 
Studium, Ausbildung und Familie ein. Dies ist entsprechend in das Landeshoch-
schulgesetz aufgenommen. Nach § 4 Absatz 1 Landeshochschulgesetz fördern die 
Hochschulen bei der Wahrnehmung aller Aufgaben die tatsächliche Durchsetzung 
der Chancengleichheit von Frauen und Männern und wirken auf die Beseitigung 
bestehender	Nachteile	hin.	Auf	die	Antwort	zur	Ziffer	5	und	die	Zuständigkeit	der	
Kommunen wird verwiesen. 

Die Hochschulleitungen sowie die Gleichstellungs- und Familienbüros haben 
ebenfalls eine wachsende Bedeutung der Kinderbetreuungsangebote für die Per-
sonalgewinnung und Personalentwicklung sowie in Berufungsverfahren gemel-
det. Von 46 Hochschulen, die auf die Abfrage zurückgemeldet haben, messen 
knapp 90 Prozent der Hochschulleitungen sowie der Gleichstellungs- und Fami-
lienbüros der Kinderbetreuung eine sehr hohe oder hohe Bedeutung zu. Ledig-
lich für ca. zehn Prozent der Hochschulleitungen (überwiegend kleinerer Hoch-
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schulen) hat Kinderbetreuung einen geringen bzw. keinen Stellenwert (dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn der Hochschulleitung kein Bedarf bzw. keine 
Nachfrage gemeldet wurde). 

Weiterhin melden die Hochschulen vielfältige, über Kinderbetreuung hinausge-
hende Maßnahmen. Sie umfassen Angebote zur Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie und zur Förderung der Chancengleichheit, wie beispiels-
weise	Zertifizierungen	und	Audits	sowie	die	Bereitstellung	von	Eltern-Kind-Räu-
men und Beratungsangeboten. 

8.  welchen Stellenwert das Thema Kinderbetreuung bei Berufungsverfahren ein-
nimmt;

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst geht davon aus, dass der 
Stellenwert von Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Berufungsverfahren tenden-
ziell ansteigt. 23 der insgesamt 46 eingegangen Rückmeldungen von Leitungen 
der staatlichen Hochschulen messen dem Thema Kinderbetreuung einen hohen 
oder sehr hohen Stellenwert bei Berufungsverfahren bei, acht einen geringen und 
14-mal wurde Fehlanzeige gemeldet. Dabei ist die Kinderbetreuungssituation 
nach Einschätzung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst und 
gemäß der Einschätzung der Hochschulleitungen ein wesentlicher Faktor in Beru-
fungsverfahren. Die Entscheidung über die Rufannahme erfolgt allerdings in einer 
Gesamtabwägung der Bewerberinnen und Bewerber. Aus diesem Grund wird die 
Kinderbetreuung im Regelfall nicht separat als Ablehnungsgrund aufgeführt.

Es	wird	ergänzend	auf	die	Beantwortung	der	Ziffern	7	und	10	verwiesen.	

9.  welche Relevanz aus Sicht der Landesregierung die angespannte Kinderbetreu-
ungssituation in den Universitätsstädten vor dem Hintergrund der Exzellenz-
initiative hat;

Die angespannte Kinderbetreuungssituation erschwert Berufungs- und Bleibever-
handlungen, da bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Kindern die Zu-
sage	von	Betreuungsplätzen	in	den	Verhandlungen	häufig	eine	wichtige	Rolle	spielt.	
Erfolgreiche Berufungs- und Bleibeverhandlungen können gerade im Kontext der 
laufenden Antragstellung in der Exzellenzstrategie von besonderer Bedeutung sein.

Darüber hinaus bedeuten reduzierte Betreuungszeiten, dass die in die Antragstel-
lung eingebundenen Eltern ggf. weniger Möglichkeiten haben, sich an der wissen-
schaftlichen Ausarbeitung eines Exzellenzantrags zu beteiligen. Dies stellt für die 
betroffenen	Exzellenzuniversitäten	 und	 die	Exzellenzclusterinitiativen	 ein	Wett-
bewerbsrisiko dar.

Es ist davon auszugehen, dass die angespannte Betreuungssituation schließlich 
mit einer Gefährdung von Gleichstellungszielen einhergeht, da immer noch v. a. 
Frauen	 reduzierte	 Kita-Öffnungszeiten	 bzw.	 fehlende	 Betreuungsplätze	 auffan-
gen. Hierdurch wird die Konkurrenzfähigkeit der jeweiligen Wissenschaftsstand-
orte herabgesetzt.

10.  inwieweit ihr Fälle bekannt sind, in denen Professuren an Hochschulen auf-
grund nicht ausreichender oder mangelnder Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
vor Ort nicht angenommen oder nicht angetreten wurden.

Dem Wissenschaftsministerium wurden drei Fälle gemeldet, in denen die Kinder-
betreuungssituation als Grund für eine Rufablehnung oder eine Rufannahme an 
einer anderen Einrichtung angegeben wurde. 

Olschowski
Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst
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